
RiStBV: 54 Überwachung, Haftprüfung

54  Überwachung, Haftprüfung 
 
(1) 1Der Staatsanwalt achtet in jeder Lage des Verfahrens darauf,

a)  ob die Voraussetzungen der Untersuchungshaft noch vorliegen und ob die weitere Untersuchungshaft 
zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung 
nicht außer Verhältnis steht (§ 120 StPO);

 
b)  ob der Zweck der Untersuchungshaft nicht auch durch weniger einschneidende Maßnahmen erreicht 
werden kann (§ 116 Absatz 1 bis 3 StPO).

 
2Gegebenenfalls stellt er die entsprechenden Anträge.

(2) 1Der Staatsanwalt achtet darauf, dass einem Beschuldigten, der dem Gericht zur Entscheidung über die 
Untersuchungshaft oder einstweilige Unterbringung vorgeführt werden soll, unverzüglich ein Verteidiger 
bestellt wird (vgl. § 140 Absatz 1 Nummer 4, § 141 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StPO). 2Es empfiehlt sich, 
zugleich mit der Belehrung nach § 114b Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 4a StPO zu klären, ob der 
Beschuldigte bereits einen Verteidiger gewählt hat oder die Bestellung eines Verteidigers seiner Wahl 
wünscht.

(3) Haftprüfungen und Haftbeschwerden sollen den Fortgang der Ermittlungen nicht aufhalten.


